
Emissionen in die LuŌ durch die Abfallverbrennungsanlage bei der
INEOS Solvents Marl GmbH

Die INEOS Solvents Marl GmbH betreibt im Chemiepark Marl die zur Acetylenanlage gehörende
Trockenrußverbrennungsanlage (RVA), die der 17. BImSchV (Siebzehnte Verordnung zur Durchführung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes: Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung
von Abfällen) unterliegt. In dieser Anlage werden neben dem Trockenruß und Ölbenzin aus der
Acetylenanlage auch der sog. BxD-Rückstand aus der eigenen Butandiolanlage verbrannt. Über einen
nachgeschalteten DampŅessel wird die bei der Verbrennung freiwerdende Energie zur 
Dampferzeugung genutzt. Dieser Dampf wird in den eigenen Anlagen eingesetzt; Überschüsse
werden ins Dampfnetzt des Chemieparks abgegeben.

Im § 23 der 17. BImSchV wird vorgeschrieben, dass der Betreiber einer Abfallverbrennungsanlage
einmal jährlich Folgendes zu veröffentlichen hat:

1. die Ergebnisse der Emissionsmessungen,
2. einen Vergleich der Ergebnisse der Emissionsmessungen mit den Emissionsgrenzwerten und
3. eine Beurteilung der Verbrennungsbedingungen.

Die RVA besitzt Emissionsmesseinrichtungen, die die KonzentraƟonswerte besƟmmter 
Abgaskomponenten konƟnuierlich analysiert, aufzeichnet und an die Überwachungsbehörde 
(Bezirksregierung Münster) überträgt. Dieses System nennt sich Emissionsfernübertragung (EFÜ).

Nachfolgend sind die per EFÜ zu überwachenden Emissionsparameter mit den Grenzwerten (für den
Tages- bzw. JahresmiƩelwert) aus dem Genehmigungsbescheid und die Ergebnisse der
Emissionsmessungen im Abgas aus der RVA gegenübergestellt:

Komponente
KonzentraƟons-

grenzwerte
(TagesmiƩelwerte

in [mg/m³])

Messwerte der
konƟnuierlichen 

Messeinrichtungen
(JahresmiƩelwerte für

2025 in [mg/m³])

Gesamtstaub 5 0,00

Organische Stoffe, angegeben als
Gesamtkohlenstoff (C)

10 0,12

Gasförmige anorganische
Chlorverbindungen, angegeben als
Chlorwasserstoff (HCl)

6 0,21

Schwefeloxide und Schwefeltrioxid,
angegeben als Schwefeldioxid (SO2)

30 4,73

SƟckstoffmonoxid und 
SƟckstoffdioxid, angegeben als 
SƟckstoffdioxid (NOx)

120
(JahresmiƩelwert: 100)

99,30

Kohlenmonoxid (CO) 50 2,34

Ammoniak (NH3) 10 7,71



Alle Messwerte lagen somit unter den zulässigen Grenzwerten. Eingehalten wurden auch die
Verbrennungsbedingungen gem. § 6 der 17. BImSchV: eine MindesƩemperatur von 850°C und eine
Verweilzeit der Verbrennungsgase von mindestens 2 Sekunden in der Brennkammer.

Die jeweils zwei Einzelmessungen für weitere Komponenten, die in der 17. BImSchV und im
Genehmigungsbescheid mit einzuhaltenden Grenzwerten genannt sind, konnten im Jahr 2025 nicht
durchgeführt werden, da die Anlage insgesamt an nur ca. 30 Tagen in Betrieb war.


